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Das gibt es entgegen den Vorstellungen:

Die sowjetischen Schrebergarten

Eine schwierige Frage sowohl der wirtschaftstheoretischen Wissenschaft als auch der Praxis in der
Sowjetunion ist diejenige der kollektiven und individuellen Giirten, die eigentlich den Schrebergiir-
ten in Westeuropa entsprechen. Solche Giirten findet man in der Sowjetunion und in Polen. In
beiden Liindern gab es jedoch erhebliche Diskussionen iiber diese Einrichtung.

Aus der Not...

Die «Schrebergirteny entstanden in der Sowjet-
union nach der Kollektivierung, in einer Zeit, als
die landwirtschaftlichen Betriebe des Staates und
der Genossenschaften nicht in der Lage waren,
die stddtische Bevolkerung mit Lebensmitteln zu
versorgen. Um die Knappheit zu lindern, wurde
den Betrieben und den Behorden erlaubt, auf
der ihnen zugeteilten landwirtschaftlichen Nutz-
flache ihren eigenen Werktitigen kollektive Gér-
ten zur Verfiigung zu stellen. Die Idee war ur-
spriinglich, dass die Werktdtigen alle Arbeiten
kollektiv leisten und auch die Friichte ihrer Ar-
beit kollektiv geniessen sollten. Fiir sie wurden
besondere Gartenbau-Genossenschaften errichtet,
welche ihnen — neben den betreffenden Betrie-
ben und Behorden — behilflich waren (und sind),
die kollektiven Girten zu bebauen und Pflan-
zenschutzmittel usw. anzuschaffen.

... eine Tugend

Schon vor dem Krieg wurden aber diese Girten
in «individuelle Girten» umgewandelt und ihre
Ausdehnung wurde immer grosser. Der Staat
schritt aus Riicksicht auf die Versorgungslage
nicht dagegen ein. Wihrend man nach dem Krieg
gegen die «gesetzwidrige» Ausdehnung der Neben-
wirtschaften der Kolchosbauern des oftern pro-
testierte und bemiiht war, sie auf das gesetzliche
Maximum zuriickzufiihren, trat in bezug auf die
sowjetischen Schrebergarten, und zwar sowohl
der individuellen als auch der kollektiven, eine
entgegengesetzte Praxis ein. Der Ministerrat der
UdSSR erliess am 24. 2. 1949 einen Beschluss
«liber die kollektiven und individuellen Giirten
der Arbeiter und Angestellten», in welchem die
lokalen Sowjets erneut ermichtigt wurden, den
Betrieben fiir Kollektivgidrten Grundstiicke zu-
zuteilen (rings um die Stidte und Industriezen-
tren).

Trotz Protestes der offentlichen Stellen wieder-
holte sich jedoch die Tendenz der Kriegsjahre:
Die Beniitzer der kollektiven Girten schafften
die Prinzipien der kollektiven Bebauung und
kollektiven Verteilung stufenweise ab. Die Grund-
stlicke wurden parzelliert und umziunt, ja des
ofteren wurden sogar kleine Landhiuser auf
ihnen erstellt. Diese «individuellen» Girten wur-
den langsam zum Objekt eines zivilrechtlichen
Verkehrs: Sie wurden an- und verkauft, und
zwar mit betrichtlichem Gewinn, und all dies
entgegen den bestehenden Rechtsnormen. Wie in
der sowjetischen Rechtsliteratur offen anerkannt
wurde, waren die Eigentums- und Besitzver-
anderungen so hiufig, dass einige Sowjets nicht
imstande waren, diese Anderungen rechtzeitig
zu registrieren, weshalb bald ein betrichtliches
Durcheinander entstand (vgl. Sovetskoje gosu-
darstwo i prawo, Nr. 5/1961, S. 50 bis 56).
Der Giirtel der Schrebergirten — individuelle
und kollektive — betrigt rings um Moskau zir-

ka 10 000 Hektaren, um Leningrad gut 4000 Hekt-
aren usw.

Nur K war dagegen

Das wechselvolle Schicksal der Schrebergirten
war jedoch nicht abgeschlossen. Chruschtschew
nahm in den sechziger Jahren, vor seinem Sturz
im Herbst 1964, Richtung zundchst auf die Re-
duzierung der Nebenwirtschaften der Kolchosen-
bauern, welche schliesslich zu einem kleinen Gar-
ten hitten zusammenschrumpfen miissen. In vie-
len Kolchosen hatten die Bauern ihre Neben-
wirtschaften «freiwillig» aufgegeben und ihren
Tierbestand dem Kolchos zu #usserst billigen
Preisen verkauft. In der grossen Eile zur Er-
richtung des Vollkommunismus (dieser hétte
im Sinne des heute geltenden Parteiprogrammes
von 1961 bis 1980 «im wesentlichen» errichtet
werden miissen) ging Chruschtschew dann auch
gegen die Schrebergirten vor. Er verlangte einer-
seits die Reduzierung der Grosse, andererseits die
Zuriickwandlung der individuellen Girten in kol-
lektive. Nach seiner Ausschaltung hat sich die
Partei- und Regierungspolitik gegeniiber den
Nebenwirtschaften und Kollektivgarten wieder
gedndert. Die zusammengeschrumpften kleinen
Privatwirtschaften wurden in ihrer gesetzlichen
Grosse erneut hergestellt, und die staatliche Un-
terstiitzung wird ihnen nicht mehr entzogen.

Privilegien...

Die individuellen Schrebergirten wie auch die
Nebenwirtschaften der Kolchosbauern gelten
als «personliches Eigentumy d. h. sie konnen nur
zur Deckung der personlichen Bediirfnisse be-
nutzt werden. Allerdings wird diese allgemeine
Regel des Zivilgesetzbuches nicht streng einge-
halten, und zwar aus wirtschaftlichen Griinden
(Not bricht Recht). Die freie Verfligungsge-
walt wird sowohl inter vivos als auch rmortis
causa garantiert.

Die Einnahmen aus den Kollektivgirten sind von
den Einkommenssteuern befreit, falls diese
Pflanzenstétten von Betrieben und Behorden den
Werktitigen zugeteilt wurden und 0,15 Hektar
pro Familie nicht libersteigen, ferner falls kein
Nutzvieh gehalten wird. Sonst muss der Inhaber
die Einkommenssteuern nach den allgemeinen
Regeln zahlen (vgl: Verordnung des Finanzmi-
nisters vom 10. August 1964: «Ueber die von der
Bevolkerung zu zahlende Einkommenssteuers).
Die Kollektivgirten wurden weiter von der Bo-
densteuer bzw. Bodenrente befreit.

Allerdings miissen die Eigentliimer der individuel-
len und kollektiven Girten den Gartenbau-Ge-
nossenschaften Beitrdge nach dem System der
Selbstveranlagung zahlen. Dabei wird beriick-
sichtigt, ob auf diesen Gérten die Inhaber kleinere
Hiuser erstellten oder nicht.

Neben den erwidhnten Schrebergirten gibt es
noch zwei weitere Formen der individuellen
Girten: Die auf dem Lande lebenden, aber aus-
serhalb der Landwirtschaft, zum Teil sogar in den
Stadten arbeitenden Werktitigen erhalten sehr
oft von den Kolchosen kleine individuelle Gér-

ten, welche juristisch gesehen in die gleiche
Kategorie fallen wie die Kollektivgirten. Ausser-
dem gibt es noch individuelle Gérten auf den zv+
Erstellung von Einfamilienhdusern zugeteilten
Baugrundstiicken.

. . und Missbrduche

In diesem Zusammenhang muss auf die zahlrei-
chen Missbrauche hingewiesen werden. Es gibt
Sowijetbiirger, welche zwei bis drei Baugrund-
stiicke haben; sie haben von jenen, denen die
Grundstiicke urspriinglich (von den 6rtlichen
Sowijets) zugeteilt werden, Land zusammenge-
kauft und dort kleinere bis grossere Obstgirten
und Gemiisegédrten gebaut. Wie vor einigen Jahren
die sowjetische Presse einige Male in tadelndem
Sinne feststellte, gab es sogar leitende Funktioni-
re unter den Leuten, die solchen Missbrauch trie-
ben. Manchmal erhielten sie selbst ein Grund-
stlick nach dem anderen. Einige beanspruchten
zur Pflege ihrer Gérten sogar fremde Arbeits-
krifte. Die Produkte verkauften sie anschliessend
zu teuren Preisen, wobei ihnen der schlecht funk-
tionierende Handel, sowie die schlechte Ver-
sorgung von .Stidten und Industriezentren mit
Lebensmitteln zu Hilfe kamen. Aus diesem Grund
konnten sie ganz schone Summen einstecken.

In letzter Zeit verschwand diese Art der Kritik,
die wihrend der Chruschtschew-Periode sehr
stark war. Das kann wahrscheinlich auf zwei
Griinde zuriickgefiihrt werden: 1. Die Position
einzelner Leute hat sich so gestirkt, dass die Pres-
se keine Kampagne mehr gegen sie startet, 2. Die
weniger einflussreichen Leute haben ihre Grund-
stlicke verloren oder sie mussten auf ihrem
Grundstiick ein Einfamilienhaus erbauen lassen.
Die Institution der individuellen-kollektiven Gir-
ten ist noch in Polen weit verbreitet und wird
in diesem Lande weiterhin mit aller Energic
unterstiitzt. Presse und Oeffentlichkeit verlangen
weitere Privilegien fiir die Inhaber und schlagen
vor, man solle weitere Bodenflichen zu diesem
Zweck zur Verfiigung stellen. Allerdings handelt
es sich sowohl in Polen als auch in der Sowjet-
union um kleinere Flichen, welche in den sta-
tistischen Jahrbiichern nicht angefiihrt werden.

Janos Szikra

Mit der Freiheit ieben

Fortsetzung von Seite 9

ner Distanzierung zu den Klagen {iber mangelnde
Einheit nunmehr behutsamer vor, erwigt mit skep-
tischer Niichternheit die Verwirklichungschancen
einer geistigen Geschlossenheit, gibt den Fort-
schritt gegeniiber einer Vergangenheit zu be-
denken, als man einander fiir die «Wahrheit»
noch die Schiddel einschlug, und zeigt die gegen-
wartige pluralistische Ordnung als einen Schritt
zur Zukunft auf, wo im Rahmen einer «iiber-
national denkenden Vernunfty bessere, wenn
auch nie endgtiltige Spielregeln eines allgemeinen
menschlichen Verhaltens zu erhoffen sind.

Der Pluralismus verdient alle diese Erwdgungen.
Vielleicht verdient er dariiber hinaus das «Ja»
einer grundsitzlichen Entscheidung. Denn er ist
ja nicht nur in der augenblicklichen historischen
Konstellation der moglicherweise unzuldngliche
Gegensatz zu einer bestimmten Ideologie mit
ihrem Machtgebiet und ihrem Herrschaftsan-
spruch, er ist auch in permanenter Weise der

Fortsetzung auf Seite 11



	Das gibt es entgegen den Vorstellungen : die sowjetischen Schrebergärten

